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leBensVersicherung – BausteinsYstem
antrag auf eine leBensVersicherung mit sofortschutZ, anPassungsBrief 1) und geWinnBeteiligung  2).
analog den formulierungen im Versicherungsaufsichtsgesetz (Vag) beziehen sich personenbezogene Bezeichnungen auf frauen und männer in gleicher Weise.

£ „Juniors Best“     £ kein anpassungsbrief Bitte in Blockschrift schreiben! Zutreffendes bitte T ankreuzen!

£ erhöhung Prämie £ ersatz £ reaktivierung zu Pol. nr.:

Versicherungsnehmer  telefonnummer:  email:

1
familienname titel, Vorname Beruf geschlecht

£ m    £ w

geburtsdatum 
   t        m       J  

I I
straße, hausnummer ort staatsangehörigkeit Postleitzahl

Bei minderjährigem Versicherungsnehmer bitte auch die Personendaten des gesetzl. Vertreters des minderjährigen (auch Verwandtschaftsverhältnis bzw. rechtstitel)

Identifizierung des Versicherungsnehmers (und des gesetzl. Vertreters bei minderjährigen) ausstellende Behörde ausstellungsdatum
art und nummer eines amtlichen lichtbildausweises

Bei juristischen Personen bitte zusätzlich die firmenbuchnummer angeben:

Versicherte Personen  (wenn abweichend vom Versicherungsnehmer)  Beachten Sie bitte die Informationen auf der Rückseite!

2
familienname titel, Vorname Beruf geschlecht

£ m    £ w

geburtsdatum 
   t        m       J  

I I
straße, hausnummer ort staatsangehörigkeit Postleitzahl

3 familienname titel, Vorname Beruf geschlecht

£ m    £ w

geburtsdatum 
   t        m       J  

I I
straße, hausnummer ort staatsangehörigkeit Postleitzahl

Vertragsdaten
TARIF gilt für Person:

 1£ 2£ 3£

alter Vertrags bzw.
aufschubdauer

Zahlungsdauer
wenn abweichend

Beginn Versicherungssumme bzw. jährliche rente

eur

Prämienrate 2)

eur
risikoZusatZVersicherung

£  1£ 2£ 3£ wie oben eur

2)
eur

risikoZusatZVersicherung

£  1£ 2£ 3£ wie oben eur

2)
eur

Berufsunfähigkeitszusatzversicherung

£ Bl. + BB.  1£ 2£ 3£ wie oben
2)

eur

ZusatZVer
sicherungen

£ Unfalltod £ einfach  £ zweifach  £ dreifach eur

£ Unfall-Invalidität £ einfach  £ zweifach £ dreifach eur

£ Prämienerlass im Krankheitsfall  (9e) oder £ Family Plus  (9W) oder £ Family Plus Premium  (9P) eur

£ Prämienerlass bei Arbeitslosigkeit  (Versicherer: cardif) eur

unfallrente
Bündelversicherung

£  – monatliche unfallrente in höhe von eur 500,–, 20 Jahre lang, bei unfallinvalidität von mindestens 50% 
– Versicherungssumme für unfallinvalidität  eur 20.000,–  £ einfach £ zweifach £ dreifach £ vierfach eur

£ lebenslange monatliche unfallrente in höhe von eur 500,–, bei unfallinvalidität von mindestens 50%
 £ einfach £ zweifach £ dreifach £ vierfach eur

KV-Pflegerente £ Extra-Pflege £ Basis £ Medium £ Top zu £ 25% £ 50% £ 100%
(Bündelversicherung) £ Pflege Plus (kurzzeitpflege)
eine Versicherung nach diesem tarif kann ohne überprüfung des gesundheitszustands abgeschlossen werden. davon ausgenommen sind nur Personen,
– die dauernd vollständig arbeitsunfähig bzw. pflegebedürftig sind oder in der Vergangenheit bereits pflegebedürftig waren,
– die einen herzinfarkt oder schlaganfall erlitten haben bzw. eingriffe am herzen hatten (z.B. herzkatheter, Bypassoperation),
–  bei denen chronische erkrankungen der lunge bzw. atemwege (z.B. asthma), der niere oder des Bewegungsapparats (z.B. Polyarthritis) aufgetreten sind,
–  bei denen bösartige erkrankungen (z.B. krebs, leukämie), schwere nervenleiden, psychische erkrankungen bzw. geisteskrankheiten (z.B. epilepsie,  

depressionen, multiple sklerose) oder schwere chronische augenerkrankungen (z.B. makuladegeneration) aufgetreten sind,
–  bei denen diabetes oder eine hiVinfektion festgestellt wurde oder eine schwere chronische infektionskrankheit besteht.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass diese Ausschlussgründe für mich nicht zutreffen.
Bitte beachten Sie: unvollständige oder unrichtige angaben können einen Verlust des Versicherungsschutzes zur folge haben.

eur

gewünschte Prämienzahlung:      £ jährlich     £ halbjährlich     £ vierteljährlich     £ monatlich     £ einmalig
Gesamtprämie eur

1) der einschluss des anpassungsbriefes sichert ihnen den Wert ihrer lebensversicherung. die automatischen anpassungen erfolgen ohne neuerliche Prüfung des 
 ge sund heits zustandes der versicherten Person. Bei tarifen mit einmaliger oder variabler Prämienzahlung kann der anpassungsbrief nicht eingeschlossen werden.

2) da die in künftigen Jahren erzielbaren überschüsse nicht vorausgesehen werden können, beruhen Zahlenangaben über die zu erwartende gewinnbeteiligung (überschuss 
beiträge, gewinnansammlungsguthaben, Prämienrückgewähr, usw.) bzw. den Prämienbonus auf schätzungen, denen die gegenwärtigen Verhältnisse zugrunde gelegt sind. 
solche angaben sind daher unverbindlich. die tatsächlich zur auszahlung gelangende gewinnbeteiligung bzw. der zukünftige Prämienbonus hängt allein von den während 
der laufzeit des Vertrages erzielten überschüssen ab. Bei risikoVersicherungen ist der Prämienbonus in der angeführten Prämienrate bereits berücksichtigt.

Polizzennummer, gk

kontonummer, name



firmenVersicherung

Besteht zwischen Vn und versicherter Person ein dienstverhältnis? £ ja £ nein Versicherung nach § 3 abs.1 Z 15 estg? £ ja £ nein

Versichertes und Begünstigtes kind für „start ins leBen“ (im Programm „Junior´s Best“ bei „terme fixe“ Versicherung)
familienname Vorname adresse geschlecht

£ m    £ w

geburtsdatum 
   t         m         J

I I

£ KINDERBÜNDEL

 Krankenversicherung:  sosauslandsreisekrankenversicherung mit rückholdienst 
Begleitkostenversicherung bis zum 12. lebensjahr

 Unfallversicherung:  zeitlich begrenzte, monatliche unfallrente in höhe von eur 727,–, bei unfallinvalidität von mindestens 50%
der abschluss des „kinderbündels“ ist nicht möglich bei frühgeburt, diabetes, schwerer erkrankung der atemwege, herzleiden, hydrocephalus, 
bösartiger tumorerkrankung, geisteskrankheit, schwerem nervenleiden und bei schwerer chronischer infektionskrankheit.

Prämienrate
(in die gesamt
prä mie einzu
rechnen)

eur

Besondere VereinBarungen

£  Ja, ich möchte mich für eine monatliche Pension an Stelle der einmaligen Kapitalzahlung entscheiden können (Rentenwahlrecht).

ERGäNZENDE BESchREIBUNG ZUM RENTENWAhLREchT UND ZU RENTENVERSIchERUNGEN:

monatsrente mit rückgewähr des nicht verbrauchten ablösekapitals £ auf lebenszeit

£ Bonusrente £ auf lebenszeit, längstens Jahre

£ flexibles Pensionsalter £ auf lebenszeit,   davon Jahre garantiert (keine rückgewähr!)

geWinnVeranlagung  (Wird nichts angegeben, erfolgt die Veranlagung der erwirtschafteten gewinne in klassischer form.)

£  klassische Veranlagung 
im Vag deckungsstock

£  dynamische fondsgebundene Veranlagung 
den entsprechenden dachfonds entnehmen  
sie bitte der Produktbeschreibung

£  progressive fondsgebundene Veranlagung 
den entsprechenden dachfonds entnehmen  
sie bitte der Produktbeschreibung

ZusatZerklärung für die fondsgeBundene geWinnVeranlagung
£ ich verfüge über kenntnisse bzw. erfahrungen auf dem gebiet der kapitalanlage in dachfonds.
£ nein ➞ ihr Berater informiert sie über alle chancen und risiken dieser Veranlagungsform. Bitte verlangen sie auskunft über alle unklarheiten!
·  i ch bestätige, dass ich über die Veranlagungsrisiken (ungewisse ertragsentwicklung, kursschwankungen, schwankende Wechselkurse, vorzeitiger ausstieg) infor

miert worden bin und nehme zur kenntnis, dass aus vergangenen erträgen nicht auf die zukünftige Wertentwicklung von fondsanteilen geschlossen werden kann.
·  ich bin über die einzelnen Veranlagungsmöglichkeiten aufgeklärt worden.
·  ich bin informiert worden, dass es über die kapitalanlagefonds rechenschaftsberichte gibt und diese mir auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.
·   ich nehme zur kenntnis, dass die Wiener städtische auf die Wertentwicklung von investmentfonds keinen einfluss hat. die Veranlagung erfolgt daher auf meine 

eigene Verantwortung und auf mein eigenes risiko.

BeZugsrecht
im aBleBensfall:  (Vorname, familienname, geburtsdatum) im erleBensfall:  (Vorname, familienname, geburtsdatum)

Wird niemand namentlich genannt gilt in jedem fall der Versicherungsnehmer als bezugsberechtigt;  
sind Versicherungsnehmer und versicherte Person identisch, gelten im ablebensfall die erben als bezugsberechtigt.

Vinkulierung / VerPfändung / aBtretung / unanfechtBarkeit

£ Vinkulierung (nur mit Vormerkschein)  £ Verpfändung  £ abtretung

£ zur gänze £  bis Betrag   eur £  unanfechtbarstellung für den ablebensfall (bis max. eur 50.000,–) 
(Prämie: einmalig 1‰ der unanfechtbar gestellten Versicherungssumme)

Zu gunsten (name und anschrift des gläubigers, Bankleitzahl)

 BlZ:

PrämienZahlung 

einzug über kreditkarte  £ Visa    £ diners cluB    £ mastercard karte nr.: gültig bis:

£ abbuchungsauftrag für lastschriften über ein legitimiertes konto (siehe schlusserklärung)
konto nr. oder iBan Bankleitzahl oder Bic kreditinstitut / Bank

£ Zahlschein (nicht möglich bei monatlich, zusätzliche gebühr wegen mehraufwendungen!) als ANGABE eingezahlt eur

PrämienZahler  (wenn vom Versicherungsnehmer abweichend) 
familienname, titel, Vorname, Postleitzahl, adresse geschlecht

£ m    £ w

geburtsdatum 

   t         m         J

I I
Identifizierung: art und nummer des amtlichen lichtbildausweises: ausstellende Behörde: ausstellungsdatum: unterschrift des Prämienzahlers



fragen an die Zu Versichernde(n) Person(en)  Bei „Ja“ bitte nähere angaben!

Bitte jede Frage beantworten! Person £  1   £  2 Person £  2   £  3
Bestehen bereits lebens, kranken, unfall, oder 
Berufsunfähigkeitsversicherungen oder haben sie 
welche beantragt?

£ Ja, Welche? Versicherer? Polizzennummer? £ nein £ Ja, Welche? Versicherer? Polizzennummer? £ nein

Wurde jemals ein lebens, kranken, unfall,  
oder Berufsunfähigkeitsversicherungsantrag ab
gelehnt, nur zu erschwerten Bedingungen ange
nommen, zurückgestellt oder ist über einen sol
chen antrag noch nicht entschieden?

£ Ja, Welche? Versicherer? Polizzennummer? £ nein £ Ja, Welche? Versicherer? Polizzennummer? £ nein

sind sie im Beruf oder in der freizeit beson deren 
gefahren ausgesetzt (z.B. umgang mit explosiven 
oder gesundheits schäd lich en stoffen, aufenthalt 
in gefahrengebie ten, tauchen tiefer als 40 m, hän
ge oder Para gleiten oder sonstiger extremsport)?

£ Ja, Welcher art? £ nein £ Ja, Welcher art? £ nein

fragen Zur gesundheit  Bei „Ja“ bitte nähere angaben!

Bitte jede Frage beantworten! Person £  1   £  2 Person £  2   £  3
Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jah
ren erkrankungen bzw. gesundheitsstörungen 
(z.B. des herz kreislaufsystems, Blutes, Verdau
ungstraktes, stoffwechsels, der atmungsorgane, 
knochen, nerven, leber, nieren, drüsen oder ge
schlechtsorgane)?

£ Ja, Welche? seit wann bestehend? ausgeheilt? £ nein £ Ja, Welche? seit wann bestehend? ausgeheilt? £ nein

sind sie in den letzten 10 Jahren in einem kranken
haus, sanatorium oder einer sonstigen heilstätte 
behandelt, operiert oder untersucht worden?

£ Ja, Wann? Weshalb? Wo? £ nein £ Ja, Wann? Weshalb? Wo? £ nein

sind sie mit strahlen behandelt worden oder er
folgte eine chemotherapie?

£ Ja, Wann? Weshalb? Wo? £ nein £ Ja, Wann? Weshalb? Wo? £ nein

sind von der norm abweichende untersuchungs
befunde (z.B. labor, ekg, Blutdruck, röntgen), 
eine hiVinfektion bzw. Zeichen einer immun
schwäche festgestellt worden?

£ Ja, Welche? Wann? £ nein £ Ja, Welche? Wann? £ nein

Besteht ein leiden oder ein gebrechen (z.B. Wir
belsäulenverkrümmung, folgen nach unfällen 
oder kinderlähmung) bzw. eine störung des hör 
oder sehvermögens?

£ Ja, Welches? £ nein £ Ja, Welches? £ nein

nehmen oder nahmen sie regelmäßig medika
mente oder drogen bzw. stehen sie in regelmä
ßiger medizinischer oder psychotherapeutischer 
Behandlung oder kontrolle?

£ Ja, Welche? seit bzw. bis wann? arzt? £ nein £ Ja, Welche? seit bzw. bis wann? arzt? £ nein

nehmen oder nahmen sie regelmäßig alkoholi
sche getränke zu sich?

£ Ja, Welche? Wieviel pro tag? £ nein £ Ja, Welche? Wieviel pro tag? £ nein

rauchen sie? £ Ja, Was? Wieviel pro tag? £ nein £ Ja, Was? Wieviel pro tag? £ nein

ihre größe und ihr gewicht:  cm kg  cm kg
Bitte geben sie uns den namen und die adresse 
ihres hausarztes und/oder des arztes bekannt, 
der über ihre gesundheitsverhältnisse am besten 
informiert ist:

Wir bitten Sie um gewissenhafte Beantwortung aller Antragsfragen! 
Unvollständige oder unrichtige Angaben können einen Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben.

diese Vereinbarung ist nur notwendig, wenn fragen zur gesundheit zu beantworten sind oder eine erklärung zur gesundheit abzugeben ist!

VEREINBARUNG BEZÜGLIch PERSoNENBEZoGENER DATEN UND GESUNDhEITSDATEN

1. Zustimmung zur Ermittlung und Übermittlung von Daten
1.1. bei Vertragsabschluss
 die versicherte(n) Person(en) stimmen zu, dass der Versicherer zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen dieser Versicherungsvertrag 

abgeschlossen oder geändert wird, personenbezogene gesundheitsdaten durch unerlässliche auskünfte von den untersuchenden oder 
behandelnden ärzten, krankenanstalten, sonstigen einrichtungen der krankenversorgung oder gesundheitsvorsorge, sowie den bekannt 
gegebenen sozialversicherungsträgern und aus beim Versicherer bereits bestehenden aufrechten Versicherungsverträgen ermitteln darf. 
diese Zustimmung ermächtigt uns, die nachstehend angeführten daten einzuholen.

 unerlässliche auskünfte im sinne des vorstehenden absatzes sind die zur Vertragsbeurteilung erforderlichen auskünfte und unterlagen der 
genannten ärzte und einrichtungen. davon umfasst sind die zu dieser Beurteilung erforderlichen medizinischen unterlagen (arztberichte, 
anamnese, entlassungsberichte, sämtliche diagnostische Befunde, klinische oder ärztliche aufnahme und Behandlungsdaten, wobei in 
einzelfällen auch mit weniger unterlagen das auslangen gefunden werden kann). 

 Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf kann zur Folge haben, dass sich der Versicherer die Einholung 
weiterer Unterlagen vorbehält oder den Antrag ablehnt. 

1.2. im Versicherungsfall 
 die versicherte(n) Person(en) stimmen zu, dass der Versicherer zur Beurteilung und erfüllung von ansprüchen aus einem konkreten Ver

sicherungsfall und zur überprüfung erbrachter Behandlungsleistungen personenbezogene gesundheitsdaten durch unerlässliche auskünfte 
von untersuchenden oder behandelnden ärzten, krankenanstalten oder sonstigen einrichtungen der krankenversorgung oder gesundheits
vorsorge über diagnose sowie art und dauer der Behandlung einholen darf. 

 unerlässliche auskünfte im sinne des vorstehenden absatzes sind die im einzelfall zur Beurteilung der leistungspflicht erforderlichen 
auskünfte über die mit dem konkreten Versicherungsfall im Zusammenhang stehenden krankheiten, unfallfolgen und gebrechen von den 
genannten ärzten, krankenanstalten sowie sonstigen einrichtungen der krankenversorgung oder gesundheitsvorsorge. davon umfasst sind 
die zur Beurteilung unerlässlichen medizinischen unterlagen (arztberichte, daten zum grund der stationären aufnahme oder ambulanten 
Behandlung, anamnese, sämtliche diagnostische Befunde, oPBericht, ärztlicher Verlaufsbericht, entlassungsbericht, gerichtsmedizinische 
Befunde, einsatz, Behördenprotokolle, wobei in einzelfällen auch mit weniger unterlagen das auslangen gefunden werden kann).



 im fall einer solchen datenermittlung wird der Betroffene 14 tage im Voraus über die beabsichtigte datenermittlung und deren Zweck und 
konkretes ausmaß verständigt. dieser datenermittlung kann binnen der 14tägigen frist dem Versicherer gegenüber widersprochen werden. 

 nach § 11a VersVg besteht für die versicherte(n) Person(en) auch die möglichkeit, der datenermittlung jeweils im einzelfall zuzustimmen. 
macht eine versicherte Person von diesem recht auf einzelfallzustimmung gebrauch, so hat sie dies dem Versicherer in geschriebener form 
mitzuteilen. Der Versicherungsnehmer und die versichert(en) Person(en) nehmen zur Kenntnis, dass es dadurch zu Verzögerungen 
in der Leistungsfallprüfung kommen kann. Bei Widerspruch binnen 14 Tagen oder bei Verweigerung der Zustimmung im Einzelfall 
sind die benötigten Unterlagen vom Versicherungsnehmer, Bezugsberechtigten oder der versicherten Person in vollem Umfang 
beizubringen. Bis zum Erhalt aller benötigten Unterlagen können Leistungsansprüche nicht fällig werden. 

 der antragsteller und die zu versichernde Person stimmen zu, dass der Versicherer auskünfte über zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles bean
tragte, bestehende oder beendete Personenversicherungen bei sozialversicherungsträgern, öffentlichen fonds zur gesundheitsfinanzierung 
und privaten Versicherungsunternehmen (bei mehrfachversicherung) zur Beurteilung der leistungspflicht im unerlässlichen ausmaß einholt.

2. Entbindung von der Schweigepflicht 
 die versicherte(n) Person(en) entbinden die genannten Befragten im Voraus von der ärztlichen und sonstigen beruflichen schweigepflichten 

im umfang der Zustimmungserklärung.

3. Zustimmung zur Verwendung personenbezogener Daten im Rahmen des ZIS
 das Zentrale informationssystem (Zis) des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs, 1030 Wien, schwarzenbergplatz 7, ist 

eine einrichtung der Versicherungswirtschaft zur Verhinderung und Bekämpfung von geldwäsche, Versicherungsmissbrauch und Ver
sicherungsbetrug in der kranken, lebens und Berufsunfähigkeitsversicherung. der Versicherungsnehmer und die versicherte(n) Person(en) 
stimmen zu, dass der Versicherer zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder 
fortgesetzt wird, Personenidentifikationsdaten (name, geburtsdatum) sowie das meldedatum, die betroffene Versicherungssparte und daten 
zum meldestatus (jedoch keine gesundheitsdaten) im rahmen des Zis in einzelfällen an andere die Personenversicherung in Österreich 
betreibende Versicherungsunternehmen übermitteln und von diesen auch erhalten kann. 

Diese Zustimmungserklärung kann jederzeit widerrufen werden. Der Versicherer kann bis zum Erhalt aller erforderlichen Unterlagen 
die Antragsprüfung nicht vornehmen. Ein Widerruf kann daher zur Folge haben, dass sich der Versicherer die Einholung weiterer 
Unterlagen vorbehält oder den Antrag ablehnt. 

  £  Der Versicherungsnehmer und die versicherte(n) Person(en) erklären sich mit dieser Vereinbarung ausdrücklich einverstanden.

VEREINBARUNG ZUR FoRM VoN ERKLäRUNGEN UND ANDEREN INFoRMATIoNEN

Schriftform:
folgende erklärungen und mitteilungen zwischen Versicherer und Versicherungsnehmern bzw. Versicherten oder sonstigen dritten sind nur in 
schriftform wirksam:

·	 kündigungen und rücktrittserklärungen,
·	 Prämienfreistellung und rückkauf,
·	 Vinkulierung, Verpfändung, abtretung,
·	 änderung der Veranlagung,
·	 anforderung einer letztstandspolizze,
·	 Bezugsrechtsänderung.

schriftform bedeutet, dass dem erklärungsempfänger das original der erklärung mit eigenhändiger unterschrift des erklärenden zugehen muss. 
die qualifizierte elektronische signatur gemäß § 4 signaturgesetz ist der eigenhändigen unterschrift nicht gleichgestellt.
Geschriebene Form:
für alle anderen erklärungen und informationen des Versicherungsnehmers bzw. Versicherten oder sonstiger dritter im Zusammenhang mit den 
beantragten Versicherungen genügt es zur Wirksamkeit, wenn sie in geschriebener form erfolgen und zugehen. der geschriebenen form wird 
durch einen text in schriftzeichen, aus dem die Person des erklärenden hervorgeht (z.B. telefax oder email), entsprochen. Bloß mündlich abge
gebene erklärungen und informationen des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder sonstiger dritter sind nicht wirksam.

£ Ich erkläre mich mit dieser Vereinbarung ausdrücklich einverstanden.

der antragsteller und die zu versichernden Personen stimmen zu – wobei diese Zustimmung verweigert oder wider
rufen werden kann –, dass der Versicherer Personenidentifikations und Vertragsdaten (z.B. art des Vertrages, lauf
zeit, Versicherungssumme; keinesfalls sensible daten) zu ihrer Betreuung und Beratung auch hinsichtlich anderer fi
nanzdienstleistungsprodukte verwendet oder durch konzern und Partnerunternehmen verwenden lässt, und dass 
ihnen, auch telefonisch, per fax, email usw. Vorschläge für Vertragsanpassungen und andere Produkte unterbreitet 
werden. die aktuellen konzern und Partnerunternehmen sind im internet auf unserer homepage wienerstaedtische.at  
zu finden oder können über die serviceline 050 350 350 erfragt werden.

£  ja, ich stimme zu

£  nein

die schlusserklärung auf der rückseite habe ich gelesen. sie ist teil des antrages und enthält u.a. informationen über den umfang der Vertretungsmacht 
des Vermittlers. mit meiner unterschrift stimme ich diesen inhalten ausdrücklich zu. für die beantragte Versicherung gilt österreichisches recht.

ich nehme zur kenntnis, dass die Beilage „ProduktBeschreiBung“, die modellrechnungen zu Versicherungsschutz und rückkaufswerten sowie 
das informationsblatt mit der kostenvereinbarung enthält, Bestandteil dieses antrages ist und erkläre mich mit dem inhalt einverstanden. 

£ Ich habe die „Produktbeschreibung“ (Nr.: ............................................) auf einem elektronischen Datenträger erhalten, habe die darauf 
enthaltenen Informationen gemeinsam mit dem Vermittler durchgelesen und verstanden und ich habe alle gewünschten Auskünfte 
erhalten.

£ Ich habe die „Produktbeschreibung“ (Nr.: ............................................) auf Papier erhalten, habe die darauf enthaltenen Informationen 
gemeinsam mit dem Vermittler durchgelesen und verstanden und ich habe alle gewünschten Auskünfte erhalten.

eine durchschrift dieses antrages verbleibt beim antragsteller. an diesen antrag hält sich der antragsteller durch sechs Wochen gebunden. 

ich handle in eigenem namen.

£ ich handle nicht in eigenem namen, sondern als treuhänder.  treugeber:
ort, datum unterschrift: Vermittler unterschrift: Versicherungsnehmer unterschrift: zu versichernde, volljährige Person
   (wenn abweichend vom Versicherungsnehmer)

Bitte überprüfen Sie, ob alle Antragsfragen richtig beantwortet sind! 
Unvollständige oder unrichtige Angaben können einen Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben.



schlusserklärung
Für den Versicherungsnehmer und die zu versichernde(n) Person(en) gilt:

Durch die Unterschrift wird die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben auch dann bestätigt, wenn diese 
nicht eigenhändig geschrieben wurden. Tritt zwischen der Antragstellung und der Annahme des Antrages eine Erhöhung der Gefahr 
ein, so ist dem Versicherer unverzüglich (sobald man Kenntnis von der Gefahr erlangt) Anzeige zu machen. Ein Gefahrenumstand, nach 
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

Der Versicherungsnehmer ist gemäß § 16 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) verpflichtet, Fragen nach gefahrenerheblichen Um-
ständen, insbesondere die Gesundheitsfragen, richtig und vollständig zu beantworten. Unvollständige oder unrichtige Angaben hin-
dern den Versicherer, die Gesundheitsverhältnisse der zu versichernden Person richtig einzuschätzen. Bei schuldhafter Verletzung 
dieser Pflicht kann der Versicherer unter bestimmten Umständen vom Vertrag zurücktreten oder ihn anfechten und gegebenenfalls die 
Leistung verweigern.

umfang der Vertretungsmacht des Vermittlers
die Vollmacht der mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen betrauten Person bestimmt sich nach § 43 Versicherungsvertragsgesetz; dem
nach ist der Vermittler nur berechtigt, anträge und erklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen, die Polizze auszuhändigen und 
Prämien anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer vom Versicherer unterzeichneten Prämienrechnung befindet. der Vermittler ist daher nicht 
berechtigt, mündliche erklärungen für den Versicherer abzugeben.

die Befugnisse des Vermittlers sind in der vom Versicherer ausgestellten Vollmachtsurkunde angeführt; der Vermittler ist zu deren Vorweisung 
verpflichtet.

der antragsteller nimmt zur kenntnis, dass das aufgeben einer bestehenden Versicherung zum Zwecke des abschlusses einer Versicherung bei 
einem anderen Versicherungsunternehmen für den Versicherungsnehmer im allgemeinen unzweckmäßig und für den Versicherer unerwünscht ist.

rücktrittsrecht nach § 3 konsumentenschutZgesetZ
der antragsteller, für den die beantragte Versicherung nicht zum Betrieb seines unternehmens gehört, ist – sofern der antrag außerhalb der vom 
Versicherer dauernd benützten räume unterfertigt wurde – berechtigt, von seinem Versicherungsantrag oder vom Vertrag zurückzutreten. dieser 
rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt werden; der rücktritt bedarf zu seiner rechts
wirksamkeit der schriftform; es genügt, wenn die rücktrittserklärung innerhalb des genannten Zeitraumes abgesendet wird. das rücktrittsrecht 
steht dem antragsteller jedoch nicht zu, wenn er die geschäftliche Verbindung zwecks schließung des Vertrages selbst angebahnt hat.

Prämien und geBühren
die Prämie beinhaltet bereits die Versicherungssteuer. an nebenleistungen berechnen wir keine zusätzlichen gebühren, außer für mehraufwen
dungen, die von ihnen veranlasst werden (z.B. mahngebühren bei Prämienverzug).

VersicherungsBedingungen
für diesen antrag gelten die den gewählten tarifen entsprechenden allgemeinen Versicherungsbedingungen. eventuelle Zusatzversicherungen 
unterliegen besonderen Versicherungsbedingungen.

Beginn des VersicherungsschutZes
Wir weisen darauf hin, dass Sie erst mit Zugang der Polizze, nicht jedoch vor dem beantragten Versicherungsbeginn, vollen Versiche-
rungsschutz erlangen. Vor Zugang der Polizze versichern wir Sie im Rahmen des vorläufigen Sofortschutzes. 

erklärung Zum aBBuchungsauftrag für lastschriften
das kontoführende kreditinstitut wird hiermit widerruflich beauftragt, die von der Wiener städtischen ausgefertigten und zum einzug über mein/
unser konto bestimmten lastschriften durchzuführen. die vom konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen Beschränkung.

das kontoführende kreditinstitut ist berechtigt, lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das konto nicht die erforderliche deckung 
aufweist. teilzahlungen sind nicht zu leisten.

ich nehme zur kenntnis, dass der einspruch gegen Belastungen, die im rahmen dieses auftrages erfolgen, dem kontoführenden kreditinstitut 
gegenüber nicht möglich ist. einwendungen, die sich auf das der lastschrift zugrunde liegende rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen mir und 
der Wiener städtischen direkt zu regeln. ein Widerruf dieses auftrages gilt ab dem Zeitpunkt des einlangens bei der kontoführenden stelle. Vom 
Widerruf werde ich die Wiener städtische gleichzeitig benachrichtigen. im übrigen gelten die „allgemeinen geschäftsbedingungen für Bank
geschäfte“.

sofortschutZ
der vorläufige sofortschutz erstreckt sich auf die für den todesfall beantragten summen, höchstens auf € 100.000,–, auch wenn insgesamt höhere 
summen auf das leben desselben Versicherten beantragt sind. 

der vorläufige sofortschutz gilt,
– wenn die versicherte Person zum Zeitpunkt der antragstellung grundsätzlich voll arbeitsfähig ist,
– nicht wegen einer gesundheitsstörung in ärztlicher Behandlung oder kontrolle steht und
–  sofern die Bestimmungen der geltenden Versicherungsbedingungen keine einschränkungen oder ausschlüsse vorsehen.

der vorläufige sofortschutz beginnt mit eingang ihres antrages in einer unserer Verwaltungsstellen, frühestens mit dem beantragten Versiche
rungsbeginn.

der vorläufige sofortschutz endet mit der Zustellung der Polizze, wenn wir ihren antrag ablehnen oder den vorläufigen sofortschutz als beendet 
erklären, spätestens jedoch sechs Wochen nach antragstellung. für den vorläufigen sofortschutz berechnen wir keine gesonderte Prämie. Wenn 
wir aufgrund des vorläufigen sofortschutzes leisten, verrechnen wir die erste Jahresprämie.

Zur Beachtung! Wenn Versicherungsnehmer und Versicherte Person nicht ident sind.

alle rechte und Pflichten, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, stehen dem Versicherungsnehmer zu. die versicherte Person hat keinerlei 
gestaltungsrechte und anspruchsberechtigungen im rahmen des Vertrages.

das kann insbesondere bei Pensionsversicherungen zu ungewollten komplikationen führen, da im falle des ablebens des Versicherungsnehmers 
sämtliche rechte und Pflichten nicht auf die – möglicherweise bereits pensionsbeziehende – versicherte Person übergehen, sondern dem nach
lass des Verstorbenen zuzuordnen sind und darüber nur über die Verlassenschaft entschieden werden kann.




